
Nutzungsbedingungen des HfM-Tonstudios 
 
1. Der Betreuer des Tonstudios hat das Hausrecht inne. 
 
2. Die Nutzung des Tonstudios kann ausschließlich mit Zustimmung des Betreuers 
    erfolgen. 
 
3. Die Nutzung des Tonstudios ist i.d.R. eingeschriebenen Studenten der HfM sowie   
    Beteiligten an interdisziplinären Projekten der HfM vorbehalten. 
 
4. Es besteht von Seiten der Nutzer kein Anspruch auf Archivierung des verwendeten 
    Bandmaterials. 
 
5. Das verwendete Bandmaterial kann von den Nutzern zu Zwecken der Archivierung 
    oder Weiterverarbeitung käuflich erworben werden. 
 
6.  Die Veröffentlichungsrechte jeglichen Materials, das durch die Einrichtung 
     Tonstudio der HfM aufgenommen wurde, verbleiben bis auf individuell und 
     schriftlich zu treffende Sondervereinbarungen mit der Hochschulleitung bei der 
     Hochschule. 
 
7.  Nutzer von Leistungen des Tonstudios stimmen prinzipiell der Verwendung von 
     erstelltem Bild- und Tonmaterial zu Demonstrationszwecken im Rahmen des       
     HfM-Internetauftritts und im Rahmen von fachspezifischen Kursen zu. 
 
8.   Der Verleih von Equipment erfolgt ausschließlich nach vorheriger Absprache. 
 
9.   Der Entleiher haftet für eventuell am Equipment entstehende Schäden. 
 
10. Es besteht kein genereller Anspruch auf Aufnahmezeit im HfM-Tonstudio. 


